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- Beschluss - 
«Öffentlich»

Einbringer
Eigenbetrieb Seesportzentrum Greif 

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis
Ausschuss für Finanzen, 

Liegenschaften und 
Beteiligungen

14.10.2020 ungeändert abgestimmt

Ausschuss für Finanzen, 
Liegenschaften und 

Beteiligungen
14.10.2020 ungeändert abgestimmt

Ausschuss für Finanzen, 
Liegenschaften und 

Beteiligungen
14.10.2020 ungeändert abgestimmt

Bürgerschaft 19.10.2020 ungeändert beschlossen

Erhalt und Weiterbetrieb des 
Segelschulschiffes GREIF

Beschluss:

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt den 
Erhalt und die Sanierung der GREIF mit der Zielrichtung des Weiterbetriebes 
durch den Eigenbetrieb als Segelschulschiff und bewegliches Denkmal nationaler 
Bedeutung. 

2. Die Bürgerschaft nimmt den Geschäftsplan des Eigenbetriebes Seesportzentrum 
GREIF zur Kenntnis, bestätigt den Sanierungsplan und beschließt die 
Bereitstellung des städtischen Eigenanteils für die Sanierung und 
Modernisierung der GREIF in Höhe von 940 TEUR vorbehaltlich der Beschlüsse 
über den Haushaltsplan 2021/22 der Stadt und des Wirtschaftsplanes 2021.

3. Die Bürgerschaft stimmt zu, dass die durch den Eigenbetrieb im Rahmen der 
Restaurierung und Sanierung erforderliche Eigenleistungen (Demontagearbeiten 
auf der GREIF) bereits nach der Grundsatzentscheidung begonnen werden 
können. 
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
30 9 3

Anlage 1 Geschäftsplan öffentlich

Anlage 2 Anhänge Geschäftsplan öffentlich

Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft


